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Achtung !

• Der Vortrag soll Möglichkeiten aufzeigen gibt 
aber keine konkrete Empfehlung weiter.

• Die Berechnungen sind nur beispielhaft. Die 
konkrete Anwendung muss immer mit dem 
Steuerberater abgesprochen sein.

• Betriebsprüfer bewerten sehr 
unterschiedlich, so dass das Ergebnis im 
Einzelfall von der Norm abweichen kann. 
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Einnahme-Überschuss-Rechnung

+ Provisionseinnahmen des Jahres

- Unkosten des laufenden Jahres
- Abschreibung (Kosten auf mehrere Jahre 

verteilt) 

Bilanz

+ Provisionseinnahmen des Jahres
+  bekannte Forderungen         

(Jahresübertrag + Bonifikationen)
+ aufgelöste Rückstellungen
+  Substanzmehrungen

- Unkosten des laufenden Jahres
- Abschreibung (Kosten auf mehrere 

Jahre verteilt ) 
- Rückstellungen für bekannten 

Aufwand / Belastungen 
- Forderungen aus Vorjahr

Gewinnermittlungsarten
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Gewinnermittlung mit dem JAD (Jahresabrechnungsdokument)

Buchhaltungskonto 
„Provisionseingang“

Alle Überweisungen im 
Kalenderjahr

Jahresabrechnungsdokument

SonstigesKostenProvisionen

Provisionen Kosten Sonstiges
Vor-
jahr

An-

spruch
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Welche geldwerte Vorteile sind steuerrelevant ?

Externe Personen – ausgeschiedene Mitarbeiter

Eigene Angestellte

Eigene Verträge Vertreter 

nicht steuerrelevant 

Bis 44,- € monatlich steuerfrei (alle geldwerten Vorteile)

Über 44,- € steuer- und sozialversicherungspflichtig !!

Analog Sachbezugsrabatt 1.080,- ??

Nicht relevant, da kein Vorteil im Fremdvergleich ??
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Neue Grenzwerte für GWG-Abschreibung   

(geringwertige Wirtschaftsgüter - Bemessung am Nettobetrag ohne Mehrwertsteuer)

Ab 2018

250,-1. Sofortabschreibung

250,- bis 1.000,-1.    Sammelposten
(Poolabschreibung)

800,-
2.     Alternativ

Sofortabschreibung bis

Ab 800,- oder 1.000,-
3.     Abschreibung nach 

Nutzungsdauer
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Anwendung Sammelposten  (§ 6 Abs. 2a EStG)

• Alle Anschaffungen von 250,- bis 1.000,- netto werden pro Jahr in einer Liste zusammengefasst. 

• Die Summe der Liste wird dann im Anschaffungsjahr und den 4 folgenden bis Null abgeschrieben.  

• In der Inventarliste steht bis zur Abschreibung nur die GWG-Summe des jeweiligen Jahres

203020292028202720262025202420232022Sammelposten

100010001000100040002022

25025025025010002023

2024

30030030030012002025

2026

150015001500150060002027

15001500180018005501550125012501000Abschreibung pro Jahr
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Anwendung Sofortabschreibung  (§ 6 Abs. 2 EStG)

• Alle Anschaffungen bis 800,- können im Jahr der Anschaffung zu 100 % abgesetzt werden und 
erscheinen nicht in der Inventarliste

• Anschaffungen über 800,- müssen dann entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben werden und 
blieben als Einzelposten in der Inventarliste 
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Erhöhung der Sofortabschreibung durch Kombination mit Investitionsabzugsbetrag

Beispiel Ankauf eines Büromöbels: 

• Geplante Anschaffung im Wert von 1.500,- ( =1.260,50 netto)

• Einstellen eines Investitionsabzugsbetrages  und Gewinnminderung in Höhe von 40 % = 600,- im 
laufenden Wirtschaftsjahr

• Anschaffung des Wirtschaftsgutes im Folgejahr

• Minderung der Anschaffungskosten um den Abzugsbetrag auf 900,- € (756,30 netto)

• Sofortabschreibung möglich, da verbleibende Anschaffungskosten unter 800,- € netto

Regulärer Abschreibungszeitraum 13 Jahre
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Wegfall der GWG Grenze für Elektronische Geräte
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Änderungen beim Solidaritätszuschlag

zwischen 61.717 und 96.409 

zu versteuerndem 

Einkommen Soli=11,9% der 

Einkommensteuer oder 

5% vom Einkommen
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Gewinn

Laufende

Provisions-

zahlungen Kosten

2011

120.000

120.000

GP Vorjahr

ÜberhangVorjahr

Für die Einnahme-Überschuss-Ermittlung ist 
nur die linke Spalte des JAD relevant. Die 
Spalten 2-4 werden nicht gebraucht

JAD für Einnahme – Überschuss- Rechner
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120.000 15.000 20.000 125.000

Die Ansprüche in Spalte 2, die am Jahresende 
feststehen sind dem Vorjahr zuzurechnen.  

JAD für bilanzierende Betriebe

Die Ansprüche (Spalte 3), die am 
Jahresende feststehen sind im 
laufenden Jahr zu versteuern.  

- + =
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120.000 15.000 20.000 145. 000

Die Ansprüche in Spalte 2, die am Jahresende 
feststehen sind dem Vorjahr zuzurechnen.  

JAD für bilanzierende Betriebe im Übergangsjahr

Die Ansprüche (Spalte 3), die am 
Jahresende feststehen sind im 
laufenden Jahr zu versteuern.  

+ =

4.6 EStR 2005 – R 4.6

Wechsel der Gewinnermittlungsart

(1) 1Neben den Fällen des Übergangs von der 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zur 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG ist 
eine >Gewinnberichtigung auch erforderlich, wenn 
nach einer Einnahmenüberschussrechnung im 
folgenden Jahr der Gewinn nach § 13a Abs. 3 bis 5 
EStG ermittelt wird. 2Bei dem Übergang zur 
Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich kann zur Vermeidung 
von Härten auf Antrag des Stpfl. der 
Übergangsgewinn (Saldo aus Zu- und 
Abrechnungen) gleichmäßig entweder auf das Jahr 
des Übergangs und das folgende Jahr oder auf das 
Jahr des Übergangs und die beiden folgenden 
Jahre verteilt werden. 
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 Anwendung des Jahresabrechnungsdokumentes (JAD)

 Neuerungen 

 Übergang von EA auf Bilanz

 Stornorückstellungen

 Rückstellung für Archivierung - GoDB

 Auswirkungen der Anspruchsverteilung bei Lebensprovisionen

 Rückstellungen für Betreuungsaufwand von LV Verträgen

 Vor- und Nachteile der Rückstellung

Wann muss ich bilanzieren? 

> Gewinn ab 60.000

> Umsatz ab 600.000
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Bilanz

+ Provisionseinnahmen des Jahres
+  bekannte Forderungen         

(Jahresübertrag + Bonifikationen)
+ aufgelöste Rückstellungen
+  Substanzmehrungen

- Unkosten des laufenden Jahres
- Abschreibung (Kosten auf mehrere 

Jahre verteilt ) 
- Rückstellungen für bekannten 

Aufwand / Belastungen 
- Forderungen aus Vorjahr
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Stornorückstellungen

Provisionsstorni im Folgejahr sind zwar im Einzelnen am 31.12. nicht bekannt, wir 
kennen aber die Stornowahrscheinlichkeit. Aus dieser Wahrscheinlichkeit kann 
eine Rückstellung (Gewinnminderung) für diesen Aufwand der 
Provisionsrückzahlung gebildet werden. 

140.000 x 3% = 4.200

LV ? Möglichkeit 1 :  Fester % Satz aus den Provisionsumsätzen ( 2-5 % )    

relativ pauschal aber einfach zu rechnen. Wird bei 
vorsichtigem und begründbarem Ansatz meist auch 
anerkannt.

Möglichkeit 2: Berechnung aus den Abschlussprovision nach der bisherigen 
Stornowahrscheinlichkeit ( Sach-, Kranken, Bausparen + Boni )   

- Abschlussprovisionen können über Datenkonten aus JAD oder 
einfacher aus der Auswertung eCon übernommen werden



Steuer 1   Gewinnermittlung und Rückstellungen

Stornorückstellungen   - Auswirkungen

Gewinn

Laufende

Provisions-

zahlungen Kosten

GP Vorjahr

ÜberhangVorjahr

Umsatz                               140.000 
- Stornorückstellung             4.200

Minderung 1.Jahr                 4.200

Stornorückstellung Bilanz

+ Provisionseinnahmen des Jahres
+  bekannte Forderungen         

(Jahresübertrag + Bonifikationen)
+ aufgelöste Rückstellungen
+  Substanzmehrungen

- Unkosten des laufenden Jahres
- Abschreibung (Kosten auf mehrere 

Jahre verteilt ) 
- Rückstellungen für bekannten 

Aufwand / Belastungen 
- Forderungen aus Vorjahr



Teilnahmebestätigung

Teilnahmebestätigung

Achtung ! Wenn Sie ein Smartphone nutzen, 
halten Sie das Gerät hochkant oder scrollen Sie 
um den „Senden“-Button bedienen zu können. 
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BFH Urteil v. 19.08.2002 - VIII R 30/01 BStBl 2003 II S. 131

Leitsatz

Für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, zu der das 
Unternehmen gemäß § 257 HGB und § 147 AO 1977 verpflichtet ist, ist im Jahresabschluss 
eine Rückstellung zu bilden. 

Ausschlaggebend sind die steuerlichen 
Aufbewahrungsfristen von 6 und 10 
Jahren für kaufmännischen 
Schriftverkehr und steuerlichen Belegen 

Mittelwert 5,5 Jahre
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Berechnung der Rückstellung für Archivierung

Rückstellungen sind möglich für: 

• Einmaliger Aufwand für das Einscannen von Geschäftsunterlagen des abgelaufenen 

Geschäftsjahres. 

• Anteilige Raumkosten für das Archiv (Miete, Heizung…)

• Afa für Archivierungsschränke soweit diese neu angeschafft werden.

• Anteilige Finanzierungkosten für Server, PC oder Archivräume

• Zinsanteile an Leasingraten von Servern

Keine Rückstellungen können gebildet werden für: 

• Künftige Anschaffungen

• Entsorgung der Unterlagen 

• Einlagerung künftiger Unterlagen

Für elektronische Archivierung auf jeden 
Fall pauschal 300,- € pro Jahr

Mittelwert 5,5 Jahre - mindestens also  
1.650,- € Pauschale 
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GoBD

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

 JEDER Unternehmer ist zur Einhaltung der GoBD verpflichtet. Die gesetzliche Pflicht zur 

Aufbewahrung der steuerrelevanten Geschäftsunterlagen gilt nicht nur für Bilanzierungspflichtige.

Die Archivierung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Vollständigkeit

 Richtigkeit

 Zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen

 Ordnung

 Unveränderbarkeit

Dokumente sowie weitere Geschäftsunterlagen, die für die Besteuerung eines Unternehmens 
entscheidend sind, unterliegen den Richtlinien der GoBD. Sie müssen nach § 147 

Abgabenordnung revisionssicher bzw. rechtssicher aufbewahrt werden
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Was passiert, wenn die GoBD nicht eingehalten werden?

Jederzeit dürfen die Finanzbehörden unangemeldet Aufzeichnungen und Buchungen 
prüfen. Bei Ungereimtheiten oder formellen Mängeln können die Prüfer relativ schnell 
die Buchhaltung verwerfen und man riskiert somit eine Steuerschätzung oder eine 
Nichtanerkennung der Angaben. Wer in die GoBD-Falle tappt, dem sogar eine 
Einkommenssteuerschätzung drohen.

Bei Verstößen gegen die GoBD ist der Prüfer berechtigt 
dem Ergebnis 5 – 10 % hinzu zu schätzen auch wenn 
die Erklärung vollkommen korrekt ist. Dieser Aufschlag 
wird bei einer Betriebsprüfung für je 3 Jahre erhoben 

und ist zu verzinsen!
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Der Versicherer muss Abschlußkosten einer LV verteilt bilanzieren. Somit 
entsteht auch der Provisionsanspruch des Vermittlers nur ratierlich 
( Pro Jahr 1/5 ). 

Wer sein LV-Provisionen „vorschüssig“ abruft erhält im 
ersten Jahr: 
20 %  Provision
80 %  „verzinstes“ Darlehen

Das „Darlehen“ muss nicht dem 
steuerpflichtigen  Einkommen 
zugerechnet werden ! 
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Zu Beginn des Folgejahres werden Listen bei den Abrechnungsdokumenten eingestellt, 
die den Darlehensteil exakt ausweisen. Wer möchte kann nur den verdienten Teil der 
Provisionen versteuern und das Darlehen steuerlich in die Folgejahre schieben. 



Steuer 1   Gewinnermittlung und Rückstellungen

Gewinn

Laufende

Provisions-

zahlungen Kosten

GP Vorjahr

ÜberhangVorjahr

Umsatz                               140.000 
 Stornorückstellung          4.200
 Archivierung                     1.650
 LV-Darlehen                    16.000

Minderung 1.Jahr              21.850

Stornorückstellung

Kürzung wegen Darlehen

Archivierung

Bilanz

Das Darlehen steht auf der 
Passivseite der Bilanz, wirkt sich 
somit nicht auf den Gewinn und 
auf das zu versteuernde 
Einkommen aus

Einnahme-Überschuss-
Rechnung

Das Darlehen kann auch hier 
gewinnmindernd angesetzt 
werden.
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Ein Versicherungsvertreter hat Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wegen 
Erfüllungsrückstands für die Verpflichtung zur Nachbetreuung und für die Bestandspflege 
von Versicherungsverträgen zu passivieren.

Der BFH hält die Rückstellungsbildung in einer aktuellen Entscheidung grundsätzlich für geboten, wenn der 
Versicherungsvertreter die Abschlussprovision nicht nur für die Vermittlung, sondern auch für die Verpflichtung 
zur weiteren Nachbetreuung erhält. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Regelungen 
im EStG lässt sich keine Beschränkung der Pflicht auf wesentliche Verpflichtungen entnehmen. 

Für die Höhe der Rückstellung muss der Versicherungsvertreter aufgrund der ihm obliegenden objektiven 
Beweislast konkrete Aufzeichnungen vertragsbezogen führen. Diese dienen der Grundlage für eine 
angemessene Schätzung der zu erwartenden Betreuungsaufwendungen. Dabei ist auf die im Unternehmen 
künftig insgesamt anfallenden Kosten abzustellen. Die Nachbetreuungsverpflichtung als 
Sachleistungsverpflichtung ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe b EStG mit den Einzel- und Gemeinkosten 
zu bewerten und abzuzinsen. Einzubeziehen sind nur bereits abgeschlossene Verträge mit dem jeweiligen 
zeitlichen Betreuungsaufwand pro Vertrag und Jahr, soweit die Leistungen von entscheidender Bedeutung 
sind. Werbeleistungen mit dem Ziel, Neu- und Bestandskunden zu neuen Vertragsabschlüssen zu veranlassen, 
sind hingegen nicht rückstellbar.
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Voraussetzungen für die Rückstellung

• Verpflichtung zur weiteren Nachbetreuung

• Vertragsbezogene Aufzeichnung der Verpflichtung

• angemessene Schätzung des Aufwandes                                                      
Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind mit den Einzelkosten und den 
angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewerten

• nur Aufwand damit sind aufzuwendende Kosten (Personal und Gemeinkosten) 
gemeint, nicht der eigene Arbeitsaufwand

• Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent abzuzinsen; Nummer 3 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. Für die Abzinsung von Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen ist der Zeitraum 
bis zum Beginn der Erfüllung maßgebend.

• Bei der Bewertung sind die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend; künftige 
Preis- und Kostensteigerungen dürfen nicht berücksichtigt werden

Vertretungsvertrag

Bestandslisten

Aufwandsermittlung

Berechnung
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Bestandslisten

JAHR Stat. Jahresbeitrag (Eur)
VTNR Zahlungsweise
Ordnungsnummer Zustand

Beginn Restdauer
Ablauf Vers.dauer

Ablauf Vers.dauer Pflegegeldsatz VT (2 NK-Stellen)
Ablauf Aufschubdauer Art Altersvorsorge

Form bAV Dynamik

Tarif VPNAME1
Vers.beitrag (Cent) VPNAME2
Kundenbeitrag (Cent)
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Laufender Aufwand z.B für:

 Dynamikwiderspruch 
 Änderung der Zahlungsweise
 Rückfragen zur jährlichen Standmitteilungen 
 Rückfragen zur Gewinnbeteiligung und der 

Bewertungsreserve
 Änderung des Bezugsrechts im Todesfall (versicherte 

Person und/oder VN)
 Bearbeitung von Abtretungen
 Beratung bei finanziellen Problemen
 Bearbeitung von Lastschriftrücklauf
 Beantragung von Policendarlehen
 Beratung zur Teil- oder Vollrückzahlung von 

Policendarlehen
 Beratung bei Beitragsfreistellungen und –reduzierungen
 Beratung bei Beitragserhöhungen (selten möglich, aber oft 

gewünscht)
 Beratung bei Wiederinkraftsetzung
 Berechnungen für Vertragsänderungen und 

Summenanpassungen

 Arbeitgeberwechsel bei BAV 
 Ausscheiden BAV
 Änderung der Durchführungswege bei der BAV
 Beratung zum variablen Ablauf
 Bescheinigungen und Auskunft zum laufenden Beitrag
 Auflösung zum Rückkaufswert
 Teilauflösungen
 Leistungsbearbeitung bei BU-Anträgen, Todesfall, etc.
 VN-Wechsel
 VN-Wechsel nach Tod des VN
 Adress- oder Namensänderungen
 Änderung vom SEPA-Mandat
 Zuzahlungs- oder Entnahmeoptionen während der 

Vertragslaufzeit
 Auskunftswerte anfordern (Rückkaufswert, Ablaufleistung, 

Todesfallleistung, ..)
 Anforderung von Ersatzversicherungsscheine
 Fondswechsel bei fondsgebundenen Policen
 Erstellung von umfangreichen Vorsorgeanalysen
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Aufwand bei Vertragsablauf

 Aktion zu den ablaufenden Lebens- und 
Rentenversicherungen (ca. 9 Monate vor Ablauf)

 Bearbeitung der Auszahlungsverfügung
 Einholen und Versand von Policen
 Schriftwechsel mit Zessionaren
 Einrichten von laufenden Rentenzahlungen und 

Beratung in der Rentenphase
 Todesfall
 Beratung zum variablen Ablauftermin
 Beratung zur Hinterbliebenenvorsorge während der 

Rentenphase (länger, kürzer, etc.)
 Beratung zur Vertragsauflösung während der 

Rentenphase

Aufwand zur Sicherstellung aller Vorteile 
für den Kunden

 Beratung zu den jährlichen Riester-Zulage-Fragebögen
 Aktion zur vollen Ausschöpfung der Riester-Zulagen
 Statusänderungen bei der Riesterrente
 Aktion zur Ausschöpfung der jährlich wachsenden 

Höchstbeiträge (BAV, Basisrente, …)
 BU-Erhöhungs-Aktionen und-Optionen (ohne 

Gesundheitsprüfung)
 Aufklärung zum Betriebsrentenstärkungsgesetz



Steuer 1   Gewinnermittlung und Rückstellungen



Steuer 1   Gewinnermittlung und Rückstellungen

• Rückstellungen können i.d.R. nur gebildet werden, wenn kein Pflegegeld gezahlt wird. 

• Rückstellungen ggf auch wenn Aufwand höher als Pflegegeld

• Rückstellungen ggf nur den Teil ohne Pflegegeld beschränken (Liste)

• Der Rückstellungsbetrag muß jährlich neu ermittelt werden.

Eingabe Lohnkosten pro Angestellen

Eingabe Arbeitszeit

Zeitaufwand eingeben

Abgezinster Betreuungsaufwand
des Gesamtbestandes LV

Zins

+
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Voraussetzungen für die Rückstellung

• Verpflichtung zur weiteren Nachbetreuung

• Vertragsbezogene Aufzeichnung der Verpflichtung

• angemessene Schätzung des Aufwandes                                                      
Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind mit den Einzelkosten und den 
angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewerten

• nur Aufwand damit sind aufzuwendende Kosten (Personal und Gemeinkosten) 
gemeint, nicht der eigene Arbeitsaufwand

• Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent abzuzinsen; Nummer 3 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. Für die Abzinsung von Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen ist der Zeitraum 
bis zum Beginn der Erfüllung maßgebend.

• Bei der Bewertung sind die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend; künftige 
Preis- und Kostensteigerungen dürfen nicht berücksichtigt werden

Vertretungsvertrag

Bestandslisten

Aufwandsermittlung

Berechnung
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Die Parteien vereinbaren als Nachtrag zu dem zwischen den Parteien bestehenden Vertretungsvertrag vom [Datum noch zu ergänzen] 
unter Bezugnahme auf Ziff. 100 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen für hauptberufliche Vertreter die folgende Klarstellung zu den 
Betreuungspflichten des Vertreters. Diese Vereinbarung konkretisiert die vom Vertreter im Rahmen des Vertretungsvertrages geschuldete 
Betreuungsleistung für die zur Betreuung übernommenen und für die eigenständig vermittelten Bestände. 

Um die bestehenden Verträge zu erhalten, pflegt der Vertreter im Rahmen seiner Möglichkeiten laufend Kontakt mit den Kunden, berät sie 
aus eigener Initiative oder auf deren Wunsch (Kundenbetreuung). Ziel ist es dabei immer, dass der Kunde umfassend bei den 
Produktgebern versichert ist und bleibt (Erhaltung des Bestandes), sowie Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen der Produktgeber 
umfassend nutzt. Hierzu hält er regelmäßig Kontakt zu den von ihm betreuten Kunden, wobei er die von der ABV hierfür bereitgestellten 
Hilfsmittel nutzt. Soweit datenschutzrechtlich zulässig, sammelt und hinterlegt der Vertreter systematisch Kundendaten in den
entsprechenden elektronischen Systemen der Allianz und aktualisiert diese kontinuierlich.

Der Vertreter übernimmt im Rahmen seiner Betreuungsverpflichtung für die ABV und den Produktgeber insbesondere folgende 
Tätigkeiten: 
– Entgegennahme, Bearbeitung und/oder Weiterleitung von Anliegen und Mitteilungen der Kunden,
– Erteilung von Auskünften zum Vertrag und Anforderung und Bearbeitung aller Vertragsänderungswünsche der Kunden,
– Beratung der Kunden während der Laufzeit der von ihm betreuten Verträge, insbesondere wenn ein Anlass 

für eine Nachfrage beim Kunden oder Beratung des Kunden erkennbar ist,
– Unterstützung des Kunden bei Vertragsablauf, Entgegennahme von 

Zahlungsverfügungen und Versicherungsscheinen, 
– Stornoabwehr.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Steuerbescheid rechtskräftig ohne Vorbehalt der Nachprüfung

Prüfungsvorbehalt 

Offene / vorläufige Steuerbescheide

Nach
-trag

Rückwirkung ungeklärt ??

Was kann der Nachtrag heilen?
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Gewinn

Laufende

Provisions-

zahlungen Kosten

GP Vorjahr

ÜberhangVorjahr

Umsatz                                 140.000 
 Stornorückstellung            4.200
 Archivierung                       1.650
 LV-Darlehen                      16.000
 Betreuungsrückstellung 19.000

Minderung 1.Jahr                41.850

Stornorückstellung

Kürzung wegen Darlehen

Archivierung

Rückstellung Bestandsbetreuung

Bilanz

+ Provisionseinnahmen des Jahres
+  bekannte Forderungen         

(Jahresübertrag + Bonifikationen)
+ aufgelöste Rückstellungen
+  Substanzmehrungen

- Unkosten des laufenden Jahres
- Abschreibung (Kosten auf mehrere 

Jahre verteilt ) 
- Rückstellungen für bekannten 

Aufwand / Belastungen 
- Forderungen aus Vorjahr



Gewinn

Kosten
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Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Bei Betriebsaufgabe müssen alle Rückstellungen aufgelöst 
werden und erhöhen den Gewinn im letzten Geschäftsjahr 

Mögliche Freibeträge > Steuerseminar 2



Gewinn

Kosten
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Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

Gewinn

Kosten

• Durch Rückstellungen lassen sich Steuerspitzen vermeiden, zb. Bei 
Umstellung von EA-Rechnung  auf Bilanzierung

• Durch die Rückstellung ergibt sich ein Zinsvorteil bei der Steuer. 

• Achtung !!  40.000,- € verschobener Gewinn bedeuten bis zu 19.000,- € 
verschobene Steuerschuld

• Betriebswirtschaftlich ist die Verschiebung nur zu verantworten, wenn die 
Beträge für die Steuer zurückgelegt werden. 



Steuer 1   Gewinnermittlung und Rückstellungen

• Erfahren Sie im Steuerseminar 2 wie eine Bilanz zu lesen ist

• Dabei geht es auch um die Vergünstigungen und Freibeträge bei  Betriebsaufgabe.



3.500,-

6.000,- Sonstige 
Vorsorgeaufwendungen:

� Arbeitslosenversicherung
� Berufsunfähigkeitsversicherung
� Unfallversicherung
� Haftpflichtversicherung
� Risiko – LV
� LV vor 2004 (88 %)

� Beitrag zur Krankenversicherung

2.100,-

Mitglieder GKV 
Beamte

2.800,-

PKV 
Versicherte

Mindestens KV-Beitrag auf 
Basis * der gesetzlichen 
Grundversorgung

PKV-Beiträge für Leistungen über GKV Niveau 

werden nicht berücksichtigt (1-Bettzimmer).    

In der Praxis sind je nach Tairf 70 – 100 % des 

Beitrags steuerlich absetzbar
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Vorsorge-variante

Gegen Einmalbeitrag

6.000,-
Steuerlich absetzbar

6.000,-
Steuerlich absetzbar

6.000,-
Steuerlich absetzbar

Vorsorge-Variante

Gegen Einmalbeitrag

2.800,-

PKV Versicherte

2.800,-

PKV Versicherte

Steuern und PKV – der Tipp !
Steuerspitzen kappen mit der PKV 

Beitrage zur Privaten 

Vollversicherung können 

bis zu 3 Jahre im Voraus 

bezahlt werden und sind 

im Jahr der Zahlung voll 

steuerlich absetzbar ! 

Also laufendes Jahr +3 

Jahre =4 Jahresbeiträge 

steuerwirksam

Beiträge zur Vorsorge-

variante können bei 

manchen Anbietern mit 

Einmalbeitrag bezahlt 

werden

• hoher steuerlicher 

Effekt im Jahr der 

Zahlung

• Steuerwirksamer 

Beitrag seit 2020 auf 

3 fachen Beitrag 

begrenzt 

• hohe Rendite durch 

Rechnungszins des 

Vertrages 
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Beamtenehepaar
Beitrag PKV � verschiebbar2.100Freibetrag Er 
Beitrag PKV � verschiebbar2.100Freibetrag Sie

0,-4.200Summe
4.200,- zusätzlicher Freibetrag

Ehepaar   
Beitrag PKV � verschiebbar2.800Freibetrag Er         PKV     60.000,-
3.985  GKV-Beitrag nicht verschiebbar2.100Freibetrag Sie       GKV     60.000,-

3.985,-4.900Summe
915,- zusätzlicher Freibetrag 

Ehepaar

Beitrag PKV � verschiebbar2.800Freibetrag Er         PKV    60.000,-

797,- GKV-Beitrag nicht verschiebbar2.100Freibetrag Sie       GKV    12.000,-

797,-4.900Summe

4.103,- zusätzlicher Freibetrag
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